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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 389. Sitzung am 21. Februar 2017

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. April 2017

1. Änderung der zweiten Bestimmung zum Abschnitt 4.5.4 EBM

2. Die Gebührenordnungspositionen 04560 und, 04561 und 04563 können -
unter Berücksichtigung von 1.3 der Allgemeinen Bestimmungen - nur von
Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzweiterbildung
Kinder-Nephrologie und/oder Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin, die
über eine Genehmigung zur Durchführung von Blutreinigungsverfahren
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V verfügen, berechnet werden.

2. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 04563 in
den Abschnitt 4.5.4 EBM

04563 Zuschlag zu der Versichertenpauschale nach
der Gebührenordnungsposition 04000 für die
Wahrnehmung des Versorgungsauftrages
gemäß § 3 Abs. 3 Buchstabe e) Anlage 9.1
BMV-Ä (Versorgung chronisch
niereninsuffizienter Patienten)

einmal im Behandlungsfall     950 Punkte

3. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 04563 in den Anhang 3 zum
EBM

GOP Kurzlegende Kalkulations-
zeit in

Minuten

Prüfzeit
in

Minuten

Eignung
der

Prüfzeit
04563* Zusatzpauschale zu der GOP

04000 für die Wahrnehmung
des Versorgungsauftrages
gemäß § 3 Abs. 3 Buchstabe
e) Anlage 9.1 BMV-Ä

KA ./. Keine
Eignung

https://ebm.kv-safenet.de/N8#%23%23%2399V61%23%23H%23
https://ebm.kv-safenet.de/S8#%23%23%2399V61%23%23H%23
https://ebm.kv-safenet.de/D8#%23%23%23COV61%23QG%23

